
1. ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE DARSTELLUNG DES BESTANDES 
 
1.1 KENNZEICHNUNG UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1.1.1  Entwässerungskanal DN 1000 EON-Wasserkraft GmbH 
  mit Angabe Schutzbereich 
 
 
1.1.2  Stromleitung 20 KV Verbund Innkraftwerke GmbH 
  mit Angabe Schutzbereich und Mast ( mit Mastnr.) 
   bzw. Erdverkabelung 
 
1.1.3  Bestehende Mittelspannungskabel ( 20.000 Volt ) der  
   Kommunalen Energienetze Inn-Salzach GmbH + Co.KG (KEN-IS) 
 
 
1.1.4  Bestehende Wasserleitung der Gemeinde Winhöring 
 
 
1.1.5  Bestehender Baum 
 
 
1.1.6  Höhenlinien der best. ( natürlichen ) Geländeoberfläche  

mit Angabe der Höhe über NN 
 
 

1.2 KARTENZEICHEN DER BAYERISCHEN FLURKARTEN 
 
1.2.1  Flurstückgrenze 
 
1.2.2  Gebäude 
 
1.2.3  abgemarkter Weg 
 
1.2.4     2124/14 Flurstücknummern 
 
 

2. ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE DARSTELLUNG DES PLANINHALTES 
 

2.1 VERKEHRSFLÄCHEN 
 
2.1.1  Straßenverkehrsfläche mit Angabe der Ausbaubreite 
 
2.1.2  Straßenbegleitgrün öffentlich mit Angabe der Ausbaubreite 
 
2.1.3  öffentl. Fuß-/ Radweg mit Angabe der Ausbaubreite 
 
2.1.4  landwirtschaftl. Weg mit Angabe der Ausbaubreite 
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BEBAUUNGSPLAN   NR. 23 
„EISENFELDEN SÜD“ 

GEWERBEGEBIET 
2. ÄNDERUNG 

HERAUSNAHME ERSCHLIESSUNGSSTICH, ENTFALL/ ÄND. FESTSETZUNG 3.2.4 UND 3.2.5, 
ERGÄNZUNG ZUR OFFENEN BAUWEISE BIS 95M GEBÄUDELÄNGE FÜR TEILFLÄCHE GE 3 

 

ENTWURF   M = 1 / 1.000 
 

ENTWURFSVERFASSER: 
 

MICHAEL BRODMANN  
ARCHITEKTURBÜRO 

 
LUDWIGSTR. 55 - 84524 NEUÖTTING 
 
 

FÜR DIE GRÜNORDNERISCHEN 
FESTSETZUNGEN: 
 

DIPL. ING. DIETER LÖSCHNER 
LANDSCHAFTSARCHITEKT 
 
HANS CAROSSA STR. 10A - 84503 ALTÖTTING 

 

DATUM:  
 

ERSTELLT: 10.06.2003 
 

ÄNDERUNG:  08.01.2004 
ÄNDERUNG: 11.09.2013 
ÄNDERUNG: 07.01.2014 
  

SATZUNGSBESCHLUSS:  25.03.2014 
SATZUNGSBESCHLUSS 
(ZUR AUSGLEICHSFLÄCHE):  29.04.2014 
 

1. ÄNDERUNG: 
ERSTELLT: 25.04.2014 
GEÄNDERT:  27.05.2014 
  

SATZUNGSBESCHLUSS:  22.07.2014 
 

2. ÄNDERUNG: 
ERSTELLT: 30.09.2019  
ERGÄNZT: 10.10.2019 
  

SATZUNGSBESCHLUSS:  28.01.2020  
  

AUSFERTIGUNG:  24.02.2020 

2.2 SONSTIGE FESTSETZUNGEN 
 
2.2.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des  

Bebauungsplans 
 
2.2.2  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung innerhalb des  

Baugebietes 
 
2.2.3  
  Öffentliche Grünfläche ( Randeingrünung ) 
   mit Angabe der Ausbaubreite und zu pflanzenden Bäumen 
 
 
2.2.4  Private Grünfläche mit Angabe der Ausbaubreite 
  ( Siehe auch Ziffer 4.1.2 ) 
 
2.2.5  Transformatorenstation 
 
 

3. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

3.1 BAULICHE NUTZUNG 
 
3.1.1 Vergnügungsstätten im Sinne des § 8, Abs. 3, Nr. 3 und § 6, Abs. 2, Nr.8 und  
 Abs. 3 der BauNVO sind unzulässig. 
 
3.1.2 Art der baulichen Nutzung 
 
       GE Gewerbegebiet, § 8 BauNVO 
 
 
       MI Mischgebiet, § 6 BauNVO 
 
3.1.3 Maß der baulichen Nutzung 
 

3.1.3.1 im Gewerbegebiet GE1 GRZ = 0,6, GFZ = 1,0 
 

3.1.3.2 im Gewerbegebiet GE2 GRZ = 0,6, GFZ = 1,0 
 

3.1.3.3 im Gewerbegebiet GE3 GRZ = 0,6, GFZ = 1,0 
 
3.1.3.4 im Mischgebiet GRZ = 0,4, GFZ = 0,8 
 
 

3.2 FESTSETZUNGEN ZUM IMMISSIONSSCHUTZ: 
 
3.2.1 Anhand schalltechnischer Gutachten ist bei Bauvorlagen nachzuweisen, dass die folgenden 

festgesetzten immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegel nicht überschritten 
werden: 

 

 Im Gewerbegebiet GE1 und GE3: 
 tagsüber (6.00 bis 22.00 Uhr) 60 dB(A)/m² 
 nachts    (22.00 bis 6.00 Uhr) 45 dB(A)/m² 
  

 Im Gewerbegebiet GE2: 
 tagsüber (6.00 bis 22.00 Uhr) 55 dB(A)/m² 
 nachts    (22.00 bis 6.00 Uhr) 40 dB(A)/m² 
 
 Die Gutachten sind zusammen mit den Bauvorlagen vorzulegen.  
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 Die genehmigende Behörde kann unter bestimmten Voraussetzungen (lärm- 
 armer Betrieb usw.) zum schalltechnischen Gutachten eine Befreiung erteilen. 
 
3.2.2 Im gesamten Planbereich sind nur solche Betriebe zulässig, bei denen erhebliche 
 Belästigungen der Umgebung durch Abgase, Rauch, Ruß, Gerüche und Staub 
 nicht auftreten. Die Begrenzung derartiger Anlagen ist auf ein, dem Stand der 
 Technik entsprechendes Mindestmaß zu bewerkstelligen. 
 Die einschlägigen Bestimmungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
 Luft (TA Luft) sind zu beachten. 
 
3.2.3 Die Randbebauung in den westlichen Teilflächen des Gewerbegebiets 
 ist so zu orientieren, dass eine abschirmende Wirkung zur Wohnbebauung im 
 Westen zustande kommt. 
 
3.2.4 Entfall mit 2. Änderung 
  

 

3.2.5 Für die Gewerbegebietsflächen GE1, GE2 und GE3 gilt: 
  Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-

leiter im Sinne des §8 Abs.3 Nr. 1 Bau NVO, auch als Ausnahme, sind unzulässig. 
 

 

3.3 SCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE 
 

Art der Baulichen 
Nutzung 

Bauweise  GE 
 

o  MI o 

Grundflächenzahl 
GRZ 

Geschossflächenzahl 
GFZ 

 0,6 1,0  0,4 0,8 

maximale 
Wandhöhe WH 

maximale 
Firsthöhe FH 

 10,0 12,0  10,0 12,0 

 
 
3.4 BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
 
3.4.1        o Offene Bauweise 

 Für den Bereich GE3 werden nach Art §22, Abs. 4 BauNVO  
 auch Gebäude mit einer Länge bis maximal 95m zugelassen. 

 
3.4.2   Baugrenze 
 
 

3.5 ABSTANDSFLÄCHEN 
 
  Die Gültigkeit der Abstandsflächen nach Art. 6, Abs. 5, Satz 2 BayBO wird festgesetzt. 
 

4. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 

4.1 ZU ERHALTENDE GEHÖLZBESTÄNDE  
 

Bei allen Maßnahmen sind zur Sicherung vorhandener zu erhaltender Gehölzbestände alle zu-
treffenden Vorgaben der DIN 18920, der RAS-LP4 und der ZTV-Baumpflege zu beachten. 

 
4.1.1 Die entlang der Gemeindestrasse vorhandenen Alleebäume sind mit einem öffentlichen Grün-

streifen zu erhalten. Sie sind eingemessen und im Plan dargestellt. Zur Erhaltung sind folgende 
Maßnahmen durchzuführen. 
 

4.1.1.1  Abgrabungen und Aufschüttungen im Wurzelraum sind nicht zulässig ausgenommen in dem im 
Plan dargestellten Umfang für den Fuß- und Radweg. Der Weg muss den technisch größtmög-
lichen Abstand von den Baumstämmen einhalten.  
Vor dem Bodenabtrag für den Oberbau und Verbesserungen des Unterbaus erfolgt eine Prü-
fung der Durchwurzelung. In Abschnitten oberflächennaher Durchwurzelung wird der Oberbau 
durch Schotter (gebrochenes Material) hergestellt, wodurch die Druckableitung auf den Wur-
zelbereich gemindert wird. In diesen Bereichen darf der Unterbau nicht verdichtet werden. Der 
gesamte Radweg wird wassergebunden und weitgehend wasserdurchlässig hergestellt. 

 
4.1.1.2  Der bestehende Bodenbewuchs wird beibehalten, es erfolgt die Mahd nach Bedarf. Pflanzun-

gen und Einsaaten unter den Bäumen sind nicht erforderlich (siehe auch Baumpflanzungen lt. 
Nr. 4.2.1) 

 
4.1.2  Die Eiche auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2124/9, Gemarkung Winhöring wurde Verordnung des 

Landratsamtes Altötting vom 31.10.1979 als Naturdenkmal (ND) Nr. 94 „Grenzeiche in Eisenfel-
den“ unter Schutz gestellt (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Altötting Nr. 44 vom 
14.12.1979). Zum Schutz des Baumes wird im Plan ein Schutzbereich abgegrenzt. In diesem 
Standraum sind keine Nutzungen zulässig, die den Wurzelbereich und die Versorgung des 
Baumes nachteilig verändern und damit die Gesundheit und Standfestigkeit des Baumes be-
einträchtigen können. 

 
Um die Eiche werden zusätzlich innerhalb der Privatgrundstücke jeweils 5 m als private Grünflä-
che festgesetzt. Sie können als Grünfläche angelegt oder zur Versickerung von unbelastetem 
Niederschlagswasser verwendet werden. In diesem Bereich dürfen keine den Baum gefähr-
denden Maßnahmen stattfinden. Die private Grünfläche mit gleichzeitiger Schutzfunktion für 
das Naturdenkmal muss bei der Einzäunung außerhalb bleiben. 

 Die Erreichbarkeit der Eiche für Pflegemaßnahmen ist zu gewährleisten. 
 
 
4.2.  PFLANZGEBOTE  

 
4.2.1  Öffentliche Grünflächen 
4.2.1.1  Die Baumreihe entlang der Gemeindestraße ist durch Baumpflanzungen zu ergänzen. Die 

Pflanzung erfolgt nach Herstellung der jeweiligen Grundstückszufahrten. Zu pflanzen ist ein 
Baum pro 15 bis 20 Meter Straßenlänge bei Anrechnung erhaltener Bäume. Geeignete Arten 
sind Eichen, Linden, Eschen gem. Pflanzenverzeichnis. 
 

4.2.1.2  Die öffentlichen randlichen Grünflächen in einer Mindestbreite von 10m werden wie folgt auf-
gebaut: 
 

 Die Zahl der im westlichen Pflanzstreifen im Plan eingetragenen Bäume ist bindend vorge-
schrieben. Sträucher sind als freiwachsende 2-3-reihige Hecke auf insgesamt 250 m Länge fest-
gesetzt. Es sind weder lineare strenge Heckenformen, noch größere gehölzfreie Abschnitte zu-
lässig. Auf der Fläche von rd. 2.700 qm sind mindestens 700 Gehölze so zu verteilen, dass sich 
aus Gehölz, Mulden/Wiesen und mageren Rasen eine ökologisch vielfältige gestalterische Ein-
heit ergibt. Die genaue Anordnung der Bäume und Sträucher ist bei der Planung der Sickermu-
lden festzulegen. Die Artenwahl erfolgt nach der Artenliste in Abschnitt 4.4  
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Verfahrensvermerke:  
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 Gewerbegebiet „Eisenfeden – Süd“, Gemeinde Winhöring 
 
1. Änderungs- und Aufstellungsbeschluss: 
Die Gemeinde Winhöring hat am 29.04.2003 mit Beschluss Nr. 271 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 
Gewerbegebiet „Eisenfelden – Süd“ beschlossen.  
 
2. Fachplaner: 
Der Plan wurde im Entwurf bearbeitet durch das Architekturbüro M. Brodmann, Ludwigstrasse 55, 84524 Neuötting. 
 
3. Billigung der Planung: 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 1235 vom 24.09.2013 die Planung zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 23 Gewerbegebiet „Eisenfelden – Süd“ gebilligt. 
Die ortübliche Bekanntmachung des Änderungs- und Aufstellungsbeschlusses, sowie der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte am 04.10.2013. 
 
4. Frühzeitige Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:  
Die Gemeinde hat die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung vom 14.10.2013 bis 13.11.2013 öffentlich dargelegt. 
Die voraussichtlichen Auswirkungen wurden dabei aufgezeigt; Grundlage war das Plankonzept mit Stand vom 
11.09.2013. 
 
5. Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 
Die betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 02.10.2013 zum Planentwurf um fachliche 
Stellungnahme gebeten. 
 
6. Billigungs- und Änderungsbeschluss: 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 1296 vom 17.12.2013 die Anregungen abgewogen und die öffentliche Auslegung 
beschlossen. 
 
7. Bekanntmachung und öffentliche Auslegung: 
Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
erfolgte am 30.12.2013. 
In der Zeit vom 10.01.2014 bis 10.02.2014 fand die öffentliche Auslegung statt. 
 
8. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: 
Die betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.01.2014 zum geänderten Planentwurf um 
fachliche Stellungnahme gebeten. 
 
9. Abwägung der Anregungen: 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 1337 vom 25.03.2014 die Anregungen abgewogen. 
 
10. Festlegung der Ausgleichsfläche und Satzungsbeschluss: 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 1366 vom 29.04.2014 die Ausgleichsfläche festgelegt und den Bebauungsplan 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Winhöring, den 30.04.2014 
Gemeinde Winhöring     (Siegel) 
 
 
 
Johann Daferner, Bürgermeister 
 
 
11. Bekanntmachung und Inkrafttreten: 
Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig (§ 10 Abs. 2 und 3 BauGB).  
 
Der Satzungsbeschluss wurde am                                            ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Winhöring zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 und der §§ 214, 215 und 215 a BauGB wurde 
hingewiesen.  
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB am                                            in Kraft getreten. 
 
Winhöring, den                               
Gemeinde Winhöring     (Siegel) 
 
 
 
Johann Daferner, Bürgermeister 

Verfahrensvermerke:  
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 23 „Eisenfelden - Süd“ 
 
1. Aufstellungsbeschluss und Bekanntmachung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Winhöring hat am 25.03.2014 mit Beschluss Nr. 1337 und am 
27.05.2014 mit Beschluss Nr. 40 die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 „Eisenfelden - 
Süd“ beschlossen. 
Die ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB erfolgt am 04.06.2014. 
 
2. Fachplaner:  
Der Plan wurde im Entwurf bearbeitet durch das Architekturbüro M. Brodmann, 
Ludwigstrasse 55, 84524 Neuötting. 
 
3. Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3, Abs. 1, Satz 1, BauGB: 
Die Gemeinde Winhöring hat ein beschleunigtes Verfahren gewählt (§ 13a BauGB) und auf 
die Unterrichtung und Erörterung gem. § 3, Abs. 1, Satz 1, BauGB verzichtet, da die 
Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
 
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom 03.06.2014. 
 
5. Bekanntmachung und öffentliche Auslegung: 
Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
erfolgte am 04.06.2014. 
In der Zeit vom 12.06.2014 bis 11.07.2014 fand die öffentliche Auslegung statt. 
 
6. Abwägung der Anregungen und Satzungsbeschluss: 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 62 vom 22.07.2014 die Anregungen abgewogen und 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Winhöring, 18.08.2014 
Gemeinde Winhöring     (Siegel) 
 
 
 
Johann Daferner, Bürgermeister 
 
 
7. Bekanntmachung und Inkrafttreten: 
Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig (§ 10 Abs. 2 und 3 BauGB). Der 
Satzungsbeschluss wurde am 03.09.2014 ortsüblich bekanntgemacht.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im 
Rathaus der Gemeinde Winhöring zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 und der §§ 214, 215 
und 215 a BauGB wurde hingewiesen. Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB am 03.09.2014 in Kraft getreten. 
 
Winhöring, 03.09.2014 
Gemeinde Winhöring     (Siegel) 
 
 
 
Johann Daferner, Bürgermeister 

VERFAHRENSVERMERK 
zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 „Eisenfelden Süd“  
nach § 13 Abs. 1 i.V.m. §13 Abs. 2 u. Abs. 3 BauGB 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Winhöring hat in den Sitzungen vom 16.04.2019 mit 

Beschluss Nr. 1603 bzw. am 17.09.2019 mit Beschluss Nr. 1727 gemäß § 13 
Baugesetzbuch (Bau GB) die 2. Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
Änderungsbeschluss wurde am 31.10.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2019 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.11.2019 bis 09.12.2019 
öffentlich ausgelegt. 
 

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2019 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 31.10.2019 bis 09.12.2019 beteiligt.  
 

4. Die Gemeinde Winhöring hat mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 1837 vom 28.01.2020 
die eingegangenen Anregungen abgewogen und mit Beschluss Nr. 1838 vom 28.01.2020 
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 10.10.2019 als 
Satzung beschlossen. 
Winhöring, den ……………………… 
 
          (Siegel) 

 …………………………………………………. 
Karl Brandmüller, 1. Bürgermeister 

 
5. Ausfertigung: 

 
Winhöring, den 24.02.2020 
 
          (Siegel) 

 …………………………………………………. 
Karl Brandmüller, 1. Bürgermeister 

 
6. Bekanntmachung und Inkrafttreten: 

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig (§ 10 Abs. 2 und 3 BauGB). 
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ………………… gemäß § 10 
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit am …………………………… in Kraft getreten (§ 
10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Winhöring, den ……………………… 
 
          (Siegel) 

 …………………………………………………. 
Karl Brandmüller, 1. Bürgermeister 
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Aufbau der Randbegrünung mit Sickerflächen 

Grenzabstand  
zur Landwirtschaft  

von 0 bis 4 m 

Baumpflanzungen 
und Sickerflächen 

von 4 bis 8 m 

Grenzabstand u. Sickerflächen 
mit Strauchpflanzung 

von 8 bis 10 m (bis 13m) 

 
Grenzabstand zur Landwirt-
schaft, aufgebaut als extensi-
ver Wiesenstreifen mit Mahd 
mind. 1x pro Jahr nach dem 
15.06., maximal 2x pro Jahr 
nach dem 15.06. und dem 
01.10.; 
Humusabtrag, Andeckung von 
sandig-kiesigen Bodenaushub 
aus Sickermulde mit Überhö-
hung gem. erläuternder  
Prinzipskizze;  
Einsaat mit autochthonem 
Saatgut; 

 
Aushub der Sickermulden für  
Niederschlagswasser; Humus 
wird entfernt bzw. im Sickerbe-
reich als Bodenpassage ein-
gebaut; kiesiger Aushub wird 
im Bereich des Grenzabstan-
des von 4m verwendet und 
neben den Mulden modelliert; 
Mulden nach Vorschrift mit 
Humus auskleiden und Ansaat 
mit autochthonem Saatgut. 
Baumpflanzungen nach Arten-
liste in Gruppen;  
Pflege durch Mahd der Mul-
den und unter/zwischen den 
Baumgruppen nach 15.06. und 
dem 01.10.; Teilbereiche als 
Altgras 1 Jahr stehen lassen.  
Strauchpflanzungen vorwie-
gend am Rand zum Grenzab-
stand 

 
Grenzabstand entlang GE wird 
vollständig in Sickermulden 
und Bepflanzung einbezogen; 
fließender Übergang in Ge-
werbegrundstücke, deren  
Sickerflächen angrenzen; 
dadurch Ausweitung der Mul-
den und Extensivbereiche bis 
rd. 13m, gleichzeitig Flächen-
vorteil für Gewerbeflächen. 
Im Grenzabstandsbereich ab-
schnittsweise Strauchpflanzun-
gen 

Rd. 2.800 qm 2.700 qm Rd. 1.500 qm 

  
 

Die Pflanzabstände richten sich nach der Situation und werden im Außenanlagenplan festge-
legt. Insgesamt sind auf den vorgeschriebenen Pflanzflächen außer den 52 Bäumen lt. Plandar-
stellung mindestens 350 Sträucher zu pflanzen. 

 
 
4.2.2 Gewerbegrundstücke 
 
 Auf den Grundstücken ist pro 400 m2 Grundstücksfläche ein standortheimischer, hochstämmi-

ger Laubbaum aus der festgesetzten Artenliste zu pflanzen. Bei Grundstücken schmäler als 60m 
entfällt diese Verpflichtung aufgrund der beidseitig vorhandenen öffentlichen Begrünung. 

 Von den privaten neu gewerblich genutzten Grundstücksflächen sind 10% mit Bäumen und 
Sträuchern zu begrünen. Die Kombination mit den Sickerflächen für Niederschlagswasser ist 
möglich. Die Arten, Pflanzqualitäten und -abstände sind in einem Außenanlagenplan darzustel-
len. 

 
4.6.  PFLANZUNGEN 
 
 Die vorgeschriebenen Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung des jeweiligen Bauwerks 

folgenden Pflanzperiode herzustellen. Alle Grün- und Sickerflächen sind zur Erhaltung ihrer Funk-
tionsfähigkeit ausreichend unter Beachtung ökologischer Grundsätze zu pflegen. Ausfälle bei 
Pflanzungen und Schäden an den Flächen und Einrichtungen sind unabhängig von der Ursa-
che kurzfristig zu beheben. Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist nach DIN 18920 da-
rauf zu achten, daß die Bäume in mindestens 2,5 m Entfernung zu Fernmelde- bzw. Stromver-
sorgungsanlagen gepflanzt werden; sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall unterschritten 
werden, ist die Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Anla-
genbetreiber erforderlich. Zu beachten ist auch das „Merkblatt über Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen. 

 
 
4.7.  EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG: 
 
 Der Umweltbericht und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) sind Teil des Bebau-

ungsplanes und somit rechtswirksam. Der Umweltbericht enthält auch die Bilanzierung und die 
Darstellung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen einschließlich erforderlicher CEF-Maßnahmen 
sowie die sonstigen zu beachtenden artenschutzrechtlichen Erfordernisse entsprechend der 
saP. Insbesondere zu beachten ist die folgende Maßgabe: 
M-01 - zeitliche Festsetzung zur Gehölzentfernung; Bestehende Baumbestände 
entlang der ehemaligen B588 sowie das Naturdenkmal bleiben im Rahmen des Vorhabens er-
halten, sollten jedoch einzelne Gehölze (v. a. Sträucher} entfernt werden müssen, ist dies nur in 
einem artenschutzrechtlich verträglichen Zeitraum möglich. Um vermeidbare Verluste durch di-
rekte Tötung/Verletzung von europarechtlich geschützten Tierarten, v. a. von Brutvögeln zu 
vermeiden, ist die Fällung der evtl. zu entfernenden Gehölze somit nur außerhalb der im § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG festgesetzten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtszeit der Brutvögel durchzu-
führen. 

 
 

5. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

5.1 ZULÄSSIGE WANDHÖHE ( FIRSTHÖHE ): 
 
  WH: Maximal zulässige Wandhöhe = 10.00m 
 FH: Maximal zulässige Firsthöhe = 12.00m 
 
 Die Wandhöhe bezeichnet den Abstand zwischen dem Schnittpunkt der verlängerten Außen-

wand mit der Oberkante der Dachhaut ( bei geneigten Dächern ) an der Traufe und dem na-
türlichen Gelände. 

 Bei Flachdächern ist die Oberkante der Schnittpunkt der verlängerten Außenwand mit der 
Dachhaut oder , falls vorhanden, mit der Oberkante der Attikaaufkantung maßgebend. 

 Bei Tonnendächern ist die Oberkante der Schnittpunkt der Außenwand mit der beginnenden 
Dachrundung. 

 
 Die Firsthöhe FH ( bei geneigten Dächern ) bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante 

der Dachhaut am höchsten Firstpunkt und dem natürlichen Gelände. 
 
 Als natürliches Gelände gilt das vorhandene und im Planentwurf eingetragene Geländeni-

veau. 
 

 
4.6.  PFLANZUNGEN 
 
 Die vorgeschriebenen Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung des jeweiligen Bauwerks 

folgenden Pflanzperiode herzustellen. Alle Grün- und Sickerflächen sind zur Erhaltung ihrer Funk-
tionsfähigkeit ausreichend unter Beachtung ökologischer Grundsätze zu pflegen. Ausfälle bei 
Pflanzungen und Schäden an den Flächen und Einrichtungen sind unabhängig von der Ursa-
che kurzfristig zu beheben. Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist nach DIN 18920 da-
rauf zu achten, daß die Bäume in mindestens 2,5 m Entfernung zu Fernmelde- bzw. Stromver-
sorgungsanlagen gepflanzt werden; sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall unterschritten 
werden, ist die Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Anla-
genbetreiber erforderlich. Zu beachten ist auch das „Merkblatt über Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen. 

 
 
4.7.  EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG: 
 
 Der Umweltbericht und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) sind Teil des Bebau-

ungsplanes und somit rechtswirksam. Der Umweltbericht enthält auch die Bilanzierung und die 
Darstellung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen einschließlich erforderlicher CEF-Maßnahmen 
sowie die sonstigen zu beachtenden artenschutzrechtlichen Erfordernisse entsprechend der 
saP. Insbesondere zu beachten ist die folgende Maßgabe: 
M-01 - zeitliche Festsetzung zur Gehölzentfernung; Bestehende Baumbestände 
entlang der ehemaligen B588 sowie das Naturdenkmal bleiben im Rahmen des Vorhabens er-
halten, sollten jedoch einzelne Gehölze (v. a. Sträucher} entfernt werden müssen, ist dies nur in 
einem artenschutzrechtlich verträglichen Zeitraum möglich. Um vermeidbare Verluste durch di-
rekte Tötung/Verletzung von europarechtlich geschützten Tierarten, v. a. von Brutvögeln zu 
vermeiden, ist die Fällung der evtl. zu entfernenden Gehölze somit nur außerhalb der im § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG festgesetzten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtszeit der Brutvögel durchzu-
führen. 

 
 

5. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

5.1 ZULÄSSIGE WANDHÖHE ( FIRSTHÖHE ): 
 
  WH: Maximal zulässige Wandhöhe = 10.00m 
 FH: Maximal zulässige Firsthöhe = 12.00m 
 
 Die Wandhöhe bezeichnet den Abstand zwischen dem Schnittpunkt der verlängerten Außen-

wand mit der Oberkante der Dachhaut ( bei geneigten Dächern ) an der Traufe und dem na-
türlichen Gelände. 

 Bei Flachdächern ist die Oberkante der Schnittpunkt der verlängerten Außenwand mit der 
Dachhaut oder , falls vorhanden, mit der Oberkante der Attikaaufkantung maßgebend. 

 Bei Tonnendächern ist die Oberkante der Schnittpunkt der Außenwand mit der beginnenden 
Dachrundung. 

 
 Die Firsthöhe FH ( bei geneigten Dächern ) bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante 

der Dachhaut am höchsten Firstpunkt und dem natürlichen Gelände. 
 
 Als natürliches Gelände gilt das vorhandene und im Planentwurf eingetragene Geländeni-

veau. 
 

4.3.  NIEDERSCHLAGSWASSER 
 
 Niederschlagswasser einschließlich Dachflächenwasser ist zur Anreicherung des Grundwassers 

über eine belebte Oberbodenschicht breitflächig zur Versickerung zu bringen oder in eine 
eventuelle gemeinschaftliche Sickereinrichtung zu leiten. Eine punktförmige Einleitung in den 
Untergrund z.B. über Sickerschächte oder die Ableitung in die Kanalisation bzw. auf öffentliche 
Verkehrsflächen ist unzulässig. Die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverord-
nung (NWFreiV) und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nie-
derschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten. Bei unterirdischen Versicke-
rungseinrichtungen, z.B. Rigolen, ist das Niederschlagswasser vorzureinigen. Wenn die Dach-
eindeckung zu mehr als 50 qm aus Kupfer, Zink oder Blei besteht, ist eine Versickerung ebenfalls 
nur nach einer Vorbehandlung zulässig. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist in solchen Fäl-
len zu beantragen. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von Dach-, Hof und Verkehrs-
flächen sind die Anforderungen der ATV-Merkblätter A138 und M 153 einzuhalten. 

 
 
4.4.  ARTENLISTE FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN 
 
 Vorgeschriebene Pflanzgröße für Bäume ist:  

Hochstamm 2x verpflanzt, Stammumfang mindestens 14/16 cm!  
 
 Geeignete Bäume (aus Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald und Eschen-Ulmen-Auwald): 
 
 Stieleiche  Quercus robur 
 Buche  Fagus sylvatica 
 Hainbuche  Carpinus betulus 
 Winterlinde  Tilia cordata 
 Esche  Fraxinus excelsior 
 Vogelkirsche  Prunus avium 
 Feldahorn  Acer campestre 
 Eberesche  Sorbus aucuparia 
 Sandbirke  Betula pendula 
 Bergahorn  Acer pseudoplatanus 
 Roterle  Alnus glutinosa 
 Grauerle  Alnus incana 
 Weiden i.S. 

 
 Geeignete Sträucher 
 Weißdorn  Crataegus monogyna 
 Hasel  Corylus avellana 
 Hartriegel  Cornus sanguinea 
 Weißdorn  Chateaus monogyna und oxyacantha 
 Ackerrose  Rosa arvensis 
 Heckenrose  Rosa canina 
 Schlehen  Prunus spinosa 
 Sanddorn  Hippophae rhamnoides 
 
 
4.5.  AUSSENANLAGENPLAN  
 
 Mit den Bauvorlagen ist für die Betriebsflächen ein Außenanlagenplan vorzulegen, der voll-

ständige Angaben zur Bepflanzung, Einzäunung, Zufahrt und Niederschlagswasserversickerung 
enthält. 

 

 
5.2 ZULÄSSIGE GELÄNDEVERÄNDERUNGEN: 
 
 Abgrabungen und Aufschüttungen des natürlichen Geländeniveaus sind bis maximal  ±50cm 

gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig. Ausnahmen bilden lediglich die notwendigen 
Geländeaufschüttungen für Grundstückszufahrten von der Gemeindeortsstraße Eisenfelden 
aus. 

 
 

6. HINWEISE 
 
6.1 GRUNDWASSER 
 
 Durch den hohen Grundwasserstand sind Beeinträchtigungen nicht auszuschließen. Es können 

deshalb bauliche Maßnahmen wie z. B. wasserdichte Wannen erforderlich werden. 
 

6.2 ANGRENZENDE LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG 
 

 Durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen können gelegentlich Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen auftreten. 

 
 

6.3 TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN DER KABEL DEUTSCHLAND 
 

 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Kabel Deutschland laut Be-
standplan. Die Anlagen sind bei der Bauausführung zu schützen, dürfen nicht überbaut werden 
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden. 

 
 
 
Winhöring BP 23 – „Eisenfelden Süd“ – 2. Änderung 
aufgestellt: Neuötting, den 30.09.2019, Ausfertigung 24.02.2020 


	Winh BP23Ä2 Entwurf 1000 2020_02_24

